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günftigen. Dorf) beftebt für ibn fein 3»»ang, biefe ober jene
ijanbtung, bie einen Kriegfübrenben begünstigen fönnte, su
Unterlagen. Snsbefonbere ift er oollfommen frei, gemäß feiner
perfönlicben Überzeugung für bie eine ober anbere Partei ein«

3ufteben, ibren StanbpunEt 3U bem eigenen 3U machen unb
biefen als ben atiein ber ©erecbtigfeit unb ben menfrfjlirfjen
3bealen oon greibeit unb gortfrfjritt entfprerfjenben su batten,
©s ift bies fein perfönlicbes Urteil, bas ibm niemanb oermebren
tann. ©tmas anberes ift es, roenn er ficb mit biefem feinem
StanbpunEt an bie Öffentliehteit menbet, für ibn tPropaganba
macht unb um Anertennung unb atigemeine ©ettung mirbt.
ibier befteben smeifeltos gemiffe gefefelirfje unb moralifcbe
Srfjranfen.

Denn man fönnte mobt eintoenben: Schließlich beftebe jeher
Staat aus einseinen Staatsbürgern; menn bie nirfjt mehr neu«
trat finb, mie foil es benn ber Staat fein, umfomebr als gerabe
in einer DemoEratie 23ol£ unb Negierung eine ©inbeit bitben,
ber SBitte bes Staates nichts anberes ift als bie Summe ber
©insetroitlen feiner Nürger. Aber smifcßen Staat unb einseinem
ißürger gibt es norf) etœas, bas burrf) 2Borte faum genau um«
frfjrieben roerben fann, etœas bas nicht immer ber Niebrbeit ber
Nürger entfprirfjt, etœas bas aurf) nicht immer ben ftßitten ber
Negierenben oerförpert, — es ift bie öffentliche SN e i

nung, — jenes fcbœer faßbare Artonpme, um bas ficb treffe,
potitifrfje Parteien, Nabio unb NublisiftiE oft fo heftig bemühen.
2Bie ftebt es nun mit ber Anmenbung ber Neutratitätsprinsi«
pien auf fie?

e r 2B o cb e Nr. 16

58ereits im testen Sßeltfrieg oermenbete man ben Segriff
ber

„moratifcben Neutralität"
um bie unparteiifrfje Gattung ber öffentlichen SNeinurtg 3U um«
frfjreiben. SNan oerftanb barunter bie feinen friegfübrenben
Staat beoorsugenbe ober befonbers begünftigenbe ©infteflung
3U alten allgemeinen humanitären Seftrebungen, bie unpartei«
ifche allen in gleicher Sßeife sufommenbe Unterftüfeung burcb
bas Note Kreus unb bie oerfrfjiebenen mobttätigen ibilfsinftitu«
tionen, Kriegsgefangenenfürforge, Snternierten« unb gnoaliben»
bitfe ufm. ©ans befonbers furfjte man aus biefem Segriff ber
moralifrfjen Neutralität bie gorberung nacb neutraler Haltung
ber öffentlichen SNeinmtg unb ihrer Silbnerin, ber Nreffe, ab«

suleiten. gm Namen ber „moralifcben Neutralität" oerlangte
man unparteiifrfje Serirfjterftattung, gleichmäßige Sebanblung
ber ©reigniffe unb Nachrichten beiber Kriegsgegner, gerechte
unb beibfeitig mit gleichem Ntaßftab meffenbe Kommentierung
ufm.

©s mar oonoiegenb bas Auslanb, bas oon uns „moralifcbe
Neutralität" forberte, inbem es uns burcb feine Nreffe mehrfach
belehrte, mas es als „neutral" anfab, toobei bie Alliierten einer«

feits unb bie 3entratmäd)te anbrerfeits in ihren Anfirfjten be=

greiflicbermeife in oerfrfjiebener fjmficbt bifferierten. 3eber
hielt ben am neutralften, ber am beutlicbften mit ihm unb
feinem StanbpunEt fpmpatbifierte. Dies ift smeifellos beute
noch fo.

gortfeßung folgt.

f £>fto ©raf

Otto ©raf ift nicht mehr. 2ßas bies für feine nieten
greunbe, oor attem aber für ben Sernifrfjen ßebreroerein beißt,
fann nur ber ermeffen, ber je einmal bas ©tücf hatte, mit ihm
3ufammen 3U arbeiten. Seit bem 3abre 1911 bat er in feinem
Hauptamt, als Sefretär ber fantonaten ßebreroereinigung, bie

©efrfjirfe bes Sereins geleitet unb ihn su hohem Anfeben,
SU großer Slüte geführt. Als im 3ahre 1927, im Neftalossijabr,
ber ßebreroerein einen, bie ganse bernifrfje ßebrerfrfjaft um«
faffenben, sentralen gortbilbungsfurs burrfjfübrte, ber mit einem
ßebrertag unb einer, bas Serner SNünfter füllenben Serfamm«
lung abfcbtoß, bat man oon „ber fjeerfcbau bes ©rafen Otto"
gefprocben. llnb mabrlirf), es mar fo etmas mie eine fjeeres«
folge, jene Kunbgebung oom 3ahre 19*27.

©s märe oermeffen unb ficher nicht bem Sinne Otto ©rafs
entfprerftenb, menn mir hier alle Amter uttb ihre Sebeutung
aufsäbten unb frfjilbern mollten, bie er im ßaufe feiner Dätig«
feit als ßebrerfefretär, ©roßrat unb Nationalrat ausgefüllt bat.
Uber feinem 2ßiffen unb Können, über feinen oielfeitigen 3nter=
effen ftebt bas Ntenfcblirfje Otto ©rafs, fein marmes fiers.
3mmer unb immer mieber bat Otto ©raf helfen mollen — ein«

mal bem angefochtenen ßebrer, ein anbermal ber Sßitme eines

geftorbenen Kollegen, unb menn auch im einen ober anberen

gall feine fjilfe einem in Srfjulb Serftricften sufommen follte,
Otto ©raf hat t r o ß b e m geholfen. Denn ein unoenoiiftlicber
Optimismus ließ ihn ftets irgenbtoo etmas ©utes, etmas fjel«
fensmertes finben. So banfen ihm benn Unsäbtige große ober
tleine Dienfte, bie Otto ©raf ihnen ermies. Sein faft. fprichmört«

lieb geroorbener Optimismus oerließ Otto ©raf nie. 3n ben
febmierigften ßagen bat er ben Kopf nie hängen laffen. SBenn

ihm bies unb jenes, mas er — nie für ficb, ftets für anbere —
su erreichen hoffte, mißlang, tonnte er in feiner oft etmas ber«
ben Art mobt feinem Unmut in einigen braftifrfjen Ausbrüchen
fiuft machen — bann aber mar bas ©emitter oorbei unb Otto
©raf fänb irgenbmie einen Xroft — oor .allem für ben allfällig
betroffenen.

All bies tarn benn auch in ben Neben sum Ausbrucf, bie
Samstag, ben 6. April, bei Anlaß ber öffentlichen ßeirfjenfeier
gehalten mürben. Sffiobl oerliert ber bernifrfje ßebreroerein
feinen oerbienftooflften SNann, bie freifinnige Sßartei bes Kan«
tons SSern eine ihrer marfanteften ©eftatten. biet frfjmerslirfjer
aber ift ber berluft für alte bie, benen Otto ©raf ein greunb,
ein berater unb Reifer mar.

Otto ©raf hat ficb mit feinem buch „Die Scbufgefeßgebung
im Kanton bern", mit feinen „©barafterbilbern aus ber ©e«

fcbirfjte bes 19. 3abrbunberts" unb mit ungesä-blten Heineren
Arbeiten einen Namen meit über bie ©rensen bes Kantons
bern hinaus su machen gemußt. Der ©ebenfftein aber, ben er
ficb in ben fjersen feiner Ntitarbeiter unb feiner barteifreunbe
su feßen mußte, mirb alles anbere Überbauern. —

So nehmen mir benn Abfrfneb, lieber, guter greunb. üöir
brücten Dir noch einmal bie fbanb unb banten Dir oon gansem
fersen für all bas, mas Du uns gegeben baft, oor allem aber
für all bie Sonne, bie je unb je oon Dir ausgeftrablt bat. £j. K.
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günstigen. Doch besteht für ihn kein Zwang, diese oder jene
Handlung, die einen Kriegführenden begünstigen könnte, zu
unterlassen. Insbesondere ist er vollkommen frei, gemäß seiner
persönlichen Überzeugung für die eine oder andere Partei ein-
zustehen, ihren Standpunkt zu dem eigenen zu machen und
diesen als den allein der Gerechtigkeit und den menschlichen
Idealen von Freiheit und Fortschritt entsprechenden zu halten.
Es ist dies sein persönliches Urteil, das ihm niemand verwehren
kann. Etwas anderes ist es, wenn er sich mit diesem seinem
Standpunkt an die Öffentlichkeit wendet, für ihn Propaganda
macht und um Anerkennung und allgemeine Geltung wirbt.
Hier bestehen zweifellos gewisse gesetzliche und moralische
Schranken.

Denn man könnte wohl einwenden: Schließlich bestehe jeder
Staat aus einzelnen Staatsbürgern; wenn die nicht mehr neu-
trat sind, wie soll es denn der Staat sein, umsomehr als gerade
in einer Demokratie Volk und Regierung eine Einheit bilden,
der Wille des Staates nichts anderes ist als die Summe der
Einzelwillen seiner Bürger. Aber zwischen Staat und einzelnem
Bürger gibt es noch etwas, das durch Worte kaum genau um-
schrieben werden kann, etwas das nicht immer der Mehrheit der
Bürger entspricht, etwas das auch nicht immer den Willen der
Regierenden verkörpert, — es ist die öffentliche M ei-
n u n g, — jenes schwer faßbare Anonyme, um das sich Presse,
politische Parteien, Radio und Publizistik oft so heftig bemühen.
Wie steht es nun mit der Anwendung der Neutralitätsprinzi-
pien auf sie?
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Bereits im letzten Weltkrieg verwendete man den Begriff
der

„moralischen Neutralität"
um die unparteiische Haltung der öffentlichen Meinung zu um-
schreiben. Man verstand darunter die keinen kriegführenden
Staat bevorzugende oder besonders begünstigende Einstellung
zu allen allgemeinen Humanitären Bestrebungen, die unpartei-
ische allen in gleicher Weise zukommende Unterstützung durch
das Rote Kreuz und die verschiedenen wohltätigen Hilfsinstitu-
tionen, Kriegsgefangenenfürsorge, Internierten- und Invaliden-
Hilfe usw. Ganz besonders suchte man aus diesem Begriff der
moralischen Neutralität die Forderung nach neutraler Haltung
der öffentlichen Meinung und ihrer Bildnerin, der Presse, ab-
zuleiten. Im Namen der „moralischen Neutralität" verlangte
man unparteiische Berichterstattung, gleichmäßige Behandlung
der Ereignisse und Nachrichten beider Kriegsgegner, gerechte
und beidseitig mit gleichem Maßstab messende Kommentierung
usw.

Es war vorwiegend das Ausland, das von uns „moralische
Neutralität" forderte, indem es uns durch seine Presse mehrfach
belehrte, was es als „neutral" ansah, wobei die Alliierten einer-
seits und die Zentralmächte andrerseits in ihren Ansichten be-
greiflicherweife in verschiedener Hinsicht differierten. Jeder
hielt den am neutralsten, der am deutlichsten mit ihm und
seinem Standpunkt sympathisierte. Dies ist zweifellos heute
noch so.

Fortsetzung folgt.

1 Otto Graf

Otto Graf ist nicht mehr. Was dies für seine vielen
Freunde, vor allem aber für den Bernischen Lehrerverein heißt,
kann nur der ermessen, der je einmal das Glück hatte, mit ihm
zusammen zu arbeiten. Seit dem Jahre 1911 hat er in seinem
Hauptamt, als Sekretär der kantonalen Lehrervereinigung, die
Geschicke des Vereins geleitet und ihn zu hohem Ansehen,
zu großer Blüte geführt. Als im Jahre 1927, im Pestalozzijahr,
der Lehrerverein einen, die ganze bernische Lehrerschaft um-
fassenden, zentralen Fortbildungskurs durchführte, der mit einem
Lehrertag und einer, das Berner Münster füllenden Versamm-
lung abschloß, hat man von „der Heerschau des Grafen Otto"
gesprochen. Und wahrlich, es war so etwas wie eine Heeres-
folge, jene Kundgebung vom Jahre 1927.

Es wäre vermessen und sicher nicht dem Sinne Otto Grafs
entsprechend, wenn wir hier alle Ämter und ihre Bedeutung
aufzählen und schildern wollten, die er im Laufe seiner Tätig-
keit als Lehrersekretär, Großrat und Nationalrat ausgefüllt hat.
Über seinem Wissen und Können, über seinen vielseitigen Inter-
essen steht das Menschliche Otto Grafs, sein warmes Herz.
Immer und immer wieder hat Otto Graf helfen wollen — ein-
mal dem angefochtenen Lehrer, ein andermal der Witwe eines

gestorbenen Kollegen, und wenn auch im einen oder anderen

Fall seine Hilfe einem in Schuld Verstrickten zukommen sollte,
Otto Graf hat trotzdem geholfen. Denn ein unverwüstlicher
Optimismus ließ ihn stets irgendwo etwas Gutes, etwas Hel-
fenswertes finden. So danken ihm denn Unzählige große oder
kleine Dienste, die Otto Graf ihnen erwies. Sein fast sprichwört-

lich gewordener Optimismus verließ Otto Graf nie. In den
schwierigsten Lagen hat er den Kopf nie hängen lassen. Wenn
ihm dies und jenes, was er — nie für sich, stets für andere —
zu erreichen hoffte, mißlang, konnte er in seiner oft etwas der-
den Art wohl seinem Unmut in einigen drastischen Ausdrücken
Luft machen — dann aber war das Gewitter vorbei und Otto
Graf fand irgendwie einen Trost — vor ullem für den allfällig
Betroffenen.

All dies kam denn auch in den Reden zum Ausdruck, die
Samstag, den 6. April, bei Anlaß der öffentlichen Leichenfeier
gehalten wurden. Wohl verliert der bernische Lehrerverein
seinen verdienstvollsten Mann, die freisinnige Partei des Kan-
tons Bern eine ihrer markantesten Gestalten. Viel schmerzlicher
aber ist der Verlust für alle die, denen Otto Graf ein Freund,
ein Berater und Helfer war.

Otto Graf hat sich mit seinem Buch „Die Schulgesetzgebung
im Kanton Bern", mit seinen „Charakterbildern aus der Ge-
schichte des 19. Jahrhunderts" und mit ungezählten kleineren
Arbeiten einen Namen weit über die Grenzen des Kantons
Bern hinaus zu machen gewußt. Der Gedenkstein aber, den er
sich in den Herzen seiner Mitarbeiter und seiner Parteifreunde
zu setzen wußte, wird alles andere überdauern. —

So nehmen wir denn Abschied, lieber, guter Freund. Wir
drücken Dir noch einmal die Hand und danken Dir von ganzem
Herzen für all das, was Du uns gegeben hast, vor allem aber
für all die Sonne, die je und je von Dir ausgestrahlt hat. H. K.
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